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Röntgen spielt eine der wichtigsten 
Rollen in der zahnärztlichen Diagnos-
tik. Im Fokus steht dabei der Schutz von 
Patienten und Personal vor ionisierender 
Strahlung. Dies ist im Praxisalltag durch 
zahlreiche Gesetze und Verordnungen 
geregelt. 

Eine der maßgeblichen Regelungen ist, 
dass Zahnmedizinische Fachangestellte 
und Zahnarzthelferinnen Röntgenauf-
nahmen im Rahmen einer Delegation 
nur dann anfertigen dürfen, wenn der 
Zahnarzt zuvor die rechtfertigende Indi-
kation gestellt hat. Voraussetzung da-
für ist der Nachweis der erforderlichen 
Kenntnisse im Strahlenschutz für zahn-
ärztliches Personal. 

Diese Infos sowie die häufigsten Fragen 
rund um das Thema Röntgen, beispiels-
weise zum Kenntniserwerb oder zur 

Aktualisierung, werden im FAQ-Bereich 
auf der Webseite des Referats Strahlen-
schutz beantwortet (siehe Kasten). 

Hier einige Fragen: 

Wie oft muss eine Aktualisierung er-
folgen?
Bei zahnärztlichem Personal mit Kennt-
nissen im Strahlenschutz muss mindes-
tens alle fünf Jahre eine Aktualisierung 
erfolgen.

Kann man bei der BLZK eine Kopie der 
letzten Aktualisierung für Zahnmedi-
zinische Fachangestellte (ZFA) anfor-
dern?
Für eine Zweitschrift über die Aktualisie-
rung der Kenntnisse im Strahlenschutz 
für zahnärztliches Personal wenden Sie 
sich an den jeweiligen Kursveranstalter, 
bei dem Sie den Kurs absolviert haben.

Wie erfolgt die Weitergabe von Rönt-
genaufnahmen?
Was es bei der Weitergabe zu beachten 
gibt und wie digitale Röntgenbilder ge-
mäß DIN 6868-160 für die Weitergabe 
ausgedruckt werden können, erfahren 
Sie unter www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/
pa_roentgenbilder_versenden.html
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BLZK gibt Antworten auf  
Fragen rund ums Röntgen

Strahlenschutz –  
darauf kommt es an
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Das ZFAplus – die vier Extra-Seiten für 
alle zahnmedizinischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – erscheint dreimal 
im Jahr als herausnehmbarer Teil in der 
Mitte des BZBplus: mit praxisnahen 
Tipps für den Berufsalltag sowie für 
Aus- und Weiterbildung.

Welche Inhalte sind  
Ihnen wichtig?

Jetzt sind Sie gefragt: Welche Themen 
interessieren Sie besonders? Mehr Sto-
ries direkt aus dem Praxisalltag? Kon-

krete Tipps und Tricks für den Job? Oder 
Infos zu Fortbildungen, die Ihre Karriere 
auf das nächste Level bringen?

Teilen Sie uns mit, was Ihnen wichtig 
ist – damit wir die Inhalte noch besser 
auf Ihre Wünsche abstimmen können. 
Schreiben Sie uns einfach eine Mail an 
bzbplus@blzk.de.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Redaktion ZFAplus
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